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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Privatrecht

Für Diskussion sorgte eine parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL),
welche durch eine Änderung des ZGB eine Gleichstellung im Namen- und Bürgerrecht
erreichen wollte. Der 2003 eingereichten Initiative war 2004 im Nationalrat Folge
gegeben worden. Die zweijährige Frist zur Ausarbeitung eines Vorentwurfs wurde dann
2006 bis 2008 verlängert. Der 2009 vorgelegte Entwurf war von der grossen Kammer
dann allerdings an die Kommission zurückgewiesen worden. Diese legte bereits 2009
einen neuen Entwurf vor, den die grosse Kammer billigte. Diese überarbeitete Fassung
sah vor, dass der Ehemann wie die Ehefrau das Recht haben soll, seinen bisherigen
Familienamen dem Nachnamen der Frau voranzustellen, wenn letzterer von den
Brautleuten als Familienname gewählt wird. Der Ständerat schuf 2011 jedoch eine
Differenz, indem er beschloss, dass nach der Eheschliessung grundsätzlich beide
Ehegatten ihren Familienamen behalten können, wenn sie sich nicht für einen
gemeinsamen Familiennamen entscheiden. Trotz Widerstands vor allem aus den Reihen
der SVP wurde die Modifikation im Nationalrat angenommen. In der Schlussabstimmung
wurde das Bundesgesetz im Nationalrat mit 117 zu 72 Stimmen bei 6 Enthaltungen und
im Ständerat mit 32 zu 6 Stimmen bei 5 Enthaltungen angenommen. 1

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.09.2011
NADJA ACKERMANN

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Mit Stichentscheid des Präsidenten unterstützte der Nationalrat eine parlamentarische
Initiative Haering (sp, ZH), welche mehr Frauen in den Verwaltungsräten von
Unternehmungen des Bundes oder Betrieben mit mehrheitlicher Bundesbeteiligung
fordert. Die Rechtskommission, welche sich ebenfalls hinter den Vorstoss gestellt hatte,
argumentierte, die verlangte Minimalquote von 30 Prozent sei nicht nur wegen des
Verfassungsauftrags der Geschlechtergleichstellung angebracht, sondern würde sich
auch für die anvisierten Gesellschaften positiv auswirken. Siehe auch die Interpellation
Leutenegger (sp, BL) (04.3808) zum Stand der Gleichstellung in bundesnahen
Unternehmen. 2

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.06.2005
HANS HIRTER

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Zusammenfassung
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen (Pa.Iv. 16.438)

Eine im Juni 2016 von Susanne Leutenegger Oberholzer (sp, BL) eingereichte
parlamentarische Initiative verlangte eine Lohnobergrenze für Kader in Bundes- und
bundesnahen Unternehmen, die sich am Bruttogehalt von Bundesrätinnen und
Bundesräten orientieren sollte. Im Februar 2020 legte die SPK-NR einen ersten Entwurf
vor, der auch eine parlamentarische Initiative Minder (parteilos, SH; Pa.Iv. 18.428) zur
Regelung von Abgangsentschädigungen mit einschloss. Die Vorlage sah eine
Lohnobergrenze von CHF 1 Mio. und ein Verbot von Abgangsentschädigungen vor. Den
Nationalrat passierte der Entwurf in der Frühjahrssesion 2021 deutlich, der Ständerat
wollte hingegen nicht auf die Vorlage eintreten – es brauche gar keine
Gesetzesänderung, da Lohnexzesse in Bundes- und bundesnahen Betrieben bereits mit
bestehenden Massnahmen verhindert würden. Unter anderem mit Verweis auf die
Abzockerinitiative und die entsprechende Kritik aus der Bevölkerung an zu hohen
Löhnen bekräftige der Nationalrat seinen ursprünglichen Beschluss in der Folge.
Nachdem jedoch der Ständerat in der Frühjahrssession 2022 erneut nicht auf die
Vorlage eingetreten war, war diese – rund sechs Jahre nach ihrer Einreichung –
endgültig vom Tisch.

Chronologie

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.06.2017
MARC BÜHLMANN
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Die SPK-NR gibt Folge, die SPK-SR sagt Nein.
Der Nationalrat stimmt diskussionslos zu.
Die SPK-SR schwenkt um.
Erster Entwurf und Vernehmlassung
Der Nationalrat stimmt dem Entwurf zu.
Der Ständerat tritt nicht auf die Vorlage ein.
Der Nationalrat hält an Eintreten fest.
Der Ständerat versenkt die Vorlage definitiv.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Wie der Kaderlohnraport aufzeige, seien die Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen
Unternehmen seit deren Ausgliederung stetig gestiegen. In der Zwischenzeit würden
sich die Löhne der Unternehmensspitzen am internationalen Markt orientieren, also
«einem kleinen Kartell von Begünstigten» statt an den Leistungen der Kader selber. Dies
stosse in der Bevölkerung auf Unverständnis und gefährde das Vertrauen in den Service
public. Gestützt auf diese Argumentation forderte Susanne Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) mittels parlamentarischer Initiative eine gesetzliche Obergrenze für die Löhne der
Kader in Bundes- und bundesnahen Unternehmen. Der Maximallohn solle sich dabei an
der Entschädigung von Bundesräten orientieren. 
Die SPK-NR stimmte dem Vorschlag im Januar 2017 deutlich mit 21 zu 2 Stimmen bei
einer Enthaltung zu. In der Tat sei es stossend, dass Kader in Bundesbetrieben mehr
verdienten als ein Bundesrat – umso mehr, als dass diese Betriebe nur beschränkt dem
Markt ausgesetzt seien. Auch die SPK-SR sah zwar Handlungsbedarf, eine gesetzlich
geregelte Obergrenze und damit die parlamentarische Initiative Leutenegger
Oberholzer lehnte sie jedoch ab. Vielmehr sei dem Bundesrat der Auftrag zu erteilen,
im Rahmen der Eignerstrategie Bandbreiten für Kaderlöhne festzulegen. Mit zehn zu
drei Stimmen beschloss die SPK-SR deshalb, eine Kommissionsinitiative einzureichen
(Pa.Iv. 17.443). Ende Juni 2017 tagte erneut die SPK-NR, die mit 18 zu 5 Stimmen
beschloss, an der Idee einer gesetzlichen Obergrenze festzuhalten und den alternativen
Vorschlag der Schwesterkommission zu sistieren. 3

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 29.06.2017
MARC BÜHLMANN

Weil die SPK-SR die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) über
angemessene Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen abgelehnt hatte,
war der Nationalrat am Zug. Die SPK-NR empfahl mit 18 zu 5 Stimmen, der Initiative
Folge zu geben. Der Kommissionssprecher Gerhard Pfister (cvp, ZG) wies denn auch
darauf hin, dass die entscheidende Debatte wohl nicht in der grossen Kammer
stattfinden werde, im Ständerat aber noch Überzeugungsarbeit notwendig sei. Die SPK-
SR habe die Initiative Leutenegger Oberholzer zwar abgelehnt, ihrerseits aber eine
parlamentarische Initiative lanciert (Pa.Iv. 17.443), mit der die Löhne nicht begrenzt,
aber reguliert werden sollen. Mit der im Nationalrat diskutierten Initiative sollen Kader
von Bundes- oder bundesnahen Unternehmen nicht mehr verdienen als ein Bundesrat,
wobei Pfister erörterte, dass dies nicht unbedingt das aktuelle Bundesratssalär von
rund CHF 475'000 bedeuten müsse, sondern dass man auch betrachten müsse, welche
Leistungen ein Exekutivmitglied nach seiner Amtszeit beziehe. Pfister sprach von
„approximativ” einer Million Franken als Benchmark. Der Nationalrat gab der
parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer diskussionslos Folge. 4

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.09.2017
MARC BÜHLMANN

Mit einer Motion wollte Corrado Pardini (sp, BE) eine Lohngrenze für Kader von
bundesnahen Betrieben einführen. Als Referenz für eine Obergrenze sollte der Lohn
eines Bundesratsmitglieds dienen. Pardini nannte in seinem Antrag die Zahl von CHF
500'000. Er sehe nicht ein, weshalb Topmanager von Unternehmen mehr verdienen
sollen als die politisch für diese Unternehmen verantwortlichen Bundesrätinnen und
Bundesräte. Der Bundesrat beantragte die Ablehnung der Motion. 
Finanzminister Ueli Maurer legte in der nationalrätlichen Debatte während der
Wintersession 2017 dar, dass die Regierung eine Begrenzung als falsch erachte. Es
dürfte schwierig sein, den Lohn eines Bundesratsmitglieds, der zum Beispiel auch das
Ruhegehalt beinhaltet, zu berechnen. Es sei zudem wesentlich einfacher,
Bundesrätinnen und Bundesräte zu finden als CEOs für die Bundesbetriebe. Ein
Lohndeckel könnte die Suche nach geeignetem Managementpersonal erschweren. Der
Nationalrat folgte allerdings mit 111 zu 74 Stimmen bei 2 Enthaltungen Pardinis Antrag,
der damit an den Ständerat ging. Zustimmung erhielt die Motion von den geschlossenen
Fraktionen der Grünen und der SP sowie einer sehr starken Mehrheit der SVP-Fraktion.

MOTION
DATUM: 14.12.2017
MARC BÜHLMANN
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Für Verwirrung hatte der Umstand gesorgt, dass Pardini seine Motion vorerst mit einem
Verweis auf die sehr ähnliche parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp,
BL) zurückgezogen hatte, sie dann aber trotzdem aufrechterhielt und es zum Schluss
zur Abstimmung kam. 5

Nachdem der Nationalrat mit Folge geben der parlamentarischen Initiative Leutenegger
Oberholzer (sp, BL) und der Annahme einer Motion Pardini (sp, BE) gehörig Druck
aufgebaut hatte, entschied sich die SPK-SR um und gab dem Vorstoss der Baselbieter
Sozialdemokratin, der die Kaderlöhne in Bundes- und bundesnahen Unternehmen
beschränken möchte, mit 9 zu 3 Stimmen bei einer Enthaltung nun doch Folge. Damit
wird die SPK-NR einen Vorschlag für eine Gesetzesänderung ausarbeiten können, mit
der eine Referenzgrösse für die Obergrenze der Löhne in bundesnahen Unternehmen
geschaffen werden soll. In ihrem Medienbericht machte die ständerätliche SPK freilich
darauf aufmerksam, dass sich diese Referenzgrösse am Brutto- und nicht am
Nettogehalt eines Bundesratsmitglieds zu orientieren habe, also inklusive dem
Ruhegehalt. Zudem erwarte sie von ihrer Schwesterkommission, dass sie die
Formulierung der eigenen Kommissionsinitiative (Pa. Iv. 17.443) bei der Ausarbeitung
mitberücksichtige. Inhaltliche Kriterien, die dort angeregt würden, seien geeigneter als
ein fixer Lohndeckel. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.01.2018
MARC BÜHLMANN

Im Ständerat stiess sich Kommissionssprecherin Bruderer Wyss (sp, AG) am Umstand,
dass die Motion Pardini zu einer Lohngrenze für Kader von bundesnahen Betrieben im
Erstrat kaum diskutiert worden sei. Die Kommission anerkenne zwar, dass in der
Bevölkerung Unmut über hohe Managerlöhne herrsche und dagegen etwas
unternommen werden müsse. Allerdings seien Lohndeckel kein geeignetes Instrument;
vielmehr müssten inhaltliche Kriterien etwa im Sinne von spezifisch auszuhandelnden
Lohnbandbreiten leitend sein. Solche Kriterien habe die SPK-SR in einem eigenen
Vorschlag (Pa. Iv. 17.443) ausgearbeitet. Weil jedoch der Nationalrat an einer
weitergehenden parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) festhalte
und um Doppelspurigkeiten zu vermeiden, erteile die SPK-SR ihrer
Schwesterkommission den Auftrag, auf der Basis eben dieser Initiative Leutenegger
Oberholzer einen Gesetzesvorschlag auszuarbeiten. Die Motion Pardini sei allerdings
abzulehnen, so die Empfehlung der Kommission.  
Damit nicht einverstanden zeigte sich Paul Rechsteiner (sp, SG), der für eine Annahme
der Motion warb. Es sei zwar zu begrüssen, dass die parlamentarische Initiative
Leutenegger Oberholzer nun auch bei der SPK-SR auf offene Ohren stosse, der ganze
Prozess gehe aber viel zu schleppend voran. Auch wenn die Motion Pardini nicht der
Weisheit letzter Schluss sei, sei sie doch geeignet, um eine vernünftige Lohnpolitik bei
Bundesbetrieben durchzusetzen. In der Folge diskutierten die Mitglieder der kleinen
Kammer darüber, ob es sinnvoller sei, fixe Grenzen zu setzen oder aber den jeweiligen
Unternehmen Spielräume zu lassen und entsprechend inhaltliche Kriterien zu
definieren. Schliesslich machte auch Bundesrat Ueli Maurer die Suche nach
individuellen Lösungen beliebt: So seien sowohl vernünftige Löhne ohne Exzesse
möglich und gleichzeitig müsse nicht befürchtet werden, dass man keine qualifizierten
Topmanagerinnen und -manager mehr finde. Die kleine Kammer verwarf die Motion
Pardini schliesslich mit 34 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen. 7

MOTION
DATUM: 26.02.2018
MARC BÜHLMANN

Auch die SPK-NR gab der parlamentarischen Initiative Minder (parteilos, SH) Folge, die
den Verzicht auf Abgangsentschädigungen bei Topkadern in der Bundesverwaltung
fordert. Mit 18 zu 5 Stimmen entschloss sich die Kommission eine Vorlage ausarbeiten,
die zudem die parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL; Pa.Iv. 16.438)
aufnimmt, der beide Kommissionen bereits Anfang 2018 Folge gegeben hatten. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 01.02.2019
MARC BÜHLMANN

01.01.90 - 01.01.20 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Gesellschaftsrecht

Nicht zuletzt der Zusammenbruch der Swissair schärfte das Bewusstsein für die
gesamtwirtschaftliche Bedeutung von privatwirtschaftlichen Führungs- und
Managementsentscheiden. Motionen im Nationalrat von Leutenegger (sp, BL), Studer
(evp, AG; 01.3634) und einer aus SP-Abgeordneten gebildeten Minderheit der GPK-NR
für mehr Schutz für Minderheitsaktionäre und mehr Transparenz über Managerlöhne
und Verwaltungsratshonorare wurden bekämpft und ihre Behandlung verschoben.
Ungeteilte Zustimmung fand im Nationalrat die Forderung einer Motion Walker (cvp,
SG), der Bundesrat solle in einem Bericht darlegen, ob bei Aktiengesellschaften nach
schweizerischem Recht eine stärkere Trennung zwischen operativer und strategischer
Führung sowie Vorschriften über die Unabhängigkeit von Verwaltungsratsmitgliedern
notwendig seien. 9

MOTION
DATUM: 05.10.2001
HANS HIRTER

Im Parlament und in der Öffentlichkeit fand die Diskussion über die Regeln der
Verantwortlichkeit in Verwaltungsräten und über als zu hoch und nicht
leistungsgerecht empfundene Löhne von Spitzenmanagern ihre Fortsetzung. Der
Nationalrat lehnte in der Frühjahrssession eine parlamentarische Initiative Maspoli
(lega, TI) und eine Motion einer von Chiffelle (sp, VD) angeführten Minderheit der
Kommission für Rechtsfragen ab, welche eine Publikation der Bezüge der
Verwaltungsräte von Aktiengesellschaften verlangt hatten. Er stimmte jedoch einer als
Alternative dazu eingereichten parlamentarischen Initiative Chiffelle zu, welche diese
Offenlegungspflicht lediglich bei den börsenkotierten Gesellschaften einführen will.
Gleichzeitig überwies der Rat auch eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3153), welche
zusätzlich zu den Verwaltungsratsentschädigungen auch die Löhne der Spitzenmanager
publiziert haben will. Betroffen wären davon nicht nur börsenkotierte
Aktiengesellschaften, sondern auch die spezialgesetzlich geregelten Unternehmen des
Bundes (z.B. Post, SBB). Diese Motion war in der Abstimmung von den geschlossenen
Fraktionen der SP, der SVP und der GP, hingegen nur von Minderheiten der FDP und der
CVP unterstützt worden. Ebenfalls dank einer Koalition zwischen der Linken und der
SVP gutgeheissen hat der Nationalrat eine Motion Leutenegger (sp, BL; 01.3261) für
einen besseren Schutz der Minderheitsaktionäre (ohne den Teil über ein Klagerecht für
Interessenvertretungen der Kleinaktionäre). Der Ständerat war bei den beiden
Motionen Leutenegger zurückhaltender. Die vorberatende Kommission hatte sich zwar
mit der allgemeinen Zielrichtung einverstanden erklärt; da die Formulierungen zum Teil
zu weit gingen und zum Teil widersprüchlich und unpräzis seien, beantragte sie die
Umwandlung in Postulate, was das Ratsplenum dann auch tat. 10

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 11.03.2002
HANS HIRTER

Der Nationalrat gab einer parlamentarischen Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
für rechtliche Massnahmen gegen „Lohnexzesse“ bei Spitzenmanagern keine Folge. Er
folgte damit den Argumenten seiner WAK, dass mit den oben erwähnten
bundesrätlichen Vorschlägen und früheren Revisionen des Obligationenrechts und den
auf Anfang 2007 in Kraft gesetzten neuen Börsenregeln das Anliegen weitgehend erfüllt
sei. Die vom Unternehmer Thomas Minder im Vorjahr lancierte Volksinitiative, welche
insbesondere verlangt, dass die jährliche Generalversammlung das Total der
Vergütungen an Verwaltungsräte und Spitzenmanager festlegt, und die darüber hinaus
auch das Depotstimmrecht der Banken abschaffen will (sog. „Abzockerinitiative“)
erhielt weitere Unterstützung. Nach den Grünen, der CSP und EVP stellten sich nun
auch die SP sowie der Bankpersonalverband und der Kaufmännische Verband (KV)
hinter das Begehren. 11

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 19.12.2007
HANS HIRTER
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Geld, Währung und Kredit

Banken

Bien que l’acceptation de l’initiative Minder contre les rémunérations abusives ait
renforcé le poids décisionnel des actionnaires, Susanne Leutenegger Oberholzer (ps,
BL) demande au Conseil fédéral d’interdire les bonus et de plafonner les salaires des
cadres dans les banques d’importance systémique. Elle estime qu'étant donné que les
banques d'importance systémique bénéficie d'une garantie indirecte de l'Etat, une
législation plus stricte devrait leur être imposée afin qu'un minimum de risque financier
ne pèse pas sur le contribuable. Cette motion découle de la décision du Credit Suisse
de distribuer des bonus élevés malgré une perte conséquente. En mettant en exergue la
liberté qui régit notre système économique, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la
motion. En outre, il a mentionné l’adoption de l’ordonnance contre les rémunérations
abusives (ORAb) et la loi sur les banques de 2012 (loi dite loi «too-big-too-fail») pour
décrire ses actions depuis la crise financière de 2008. En chambre, la motion a été
rejetée par 129 voix contre 61. 12

MOTION
DATUM: 06.03.2018
GUILLAUME ZUMOFEN

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Löhne

Eine Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL), die vom Bundesrat verlangte, die
gesetzlichen Grundlagen für eine volle Transparenz der Löhne der Geschäftsleitung
(inkl. Boni, Aktienoptionen und „Fringe benefits“) und der
Verwaltungsratsentschädigungen zu schaffen – und zwar sowohl bei den
Aktiengesellschaften des privaten Rechts als auch bei spezialgesetzlichen Anstalten des
Bundes – wurde von den Nationalräten Baumann (svp, TG) und Steiner (fdp, SO)
bekämpft und somit vorderhand der Diskussion entzogen. 13

MOTION
DATUM: 05.10.2001
MARIANNE BENTELI

Wenige Wochen nach Auffliegen der Millionenbezüge von zwei ABB-Chefs nahm der
Nationalrat gegen den Widerstand der FDP und von Teilen der CVP mit 105 zu 49
Stimmen die im Vorjahr von Baumann (svp, TG) und Steiner (fdp, SO) bekämpfte Motion
Leutenegger Oberholzer (sp, BL) an, die vom Bundesrat einen Gesetzesentwurf verlangt,
der alle börsenkotierten Unternehmen verpflichtet, die Bezüge der Geschäftsleitung
und der Verwaltungsräte (inklusive Boni, Aktienoptionen und „fringe benefits“)
individuell offen zu legen. Auf einstimmigen Antrag seiner WAK gab der Nationalrat
zudem einer parlamentarischen Initiative Chiffelle (sp, VD) Folge, die eine Änderung des
OR über die Aktiengesellschaften in dem Sinn fordert, dass die börsenkotierten
Unternehmen verpflichtet werden, in einem Anhang zur Bilanz alle Beträge aufzuführen,
die den Mitgliedern von Verwaltungsräten aufgrund dieser Funktion ausbezahlt werden.
Der Ständerat sah die Angelegenheit als weniger dringlich an. Er wollte vorerst abklären,
ob die neue Richtlinie der Schweizer Börse nicht ausreicht und überwies die Motion
Leutenegger Oberholzer nur als Postulat. Einzig Leuenberger hatte sich für die
verbindliche Form eingesetzt. 14

MOTION
DATUM: 31.12.2002
MARIANNE BENTELI

Susanne Leutenegger Oberholzer (ps, BL) a déposé une initiative parlementaire visant la
publicité des salaires des employées et employés d’entreprises privées pour faciliter la
mise en œuvre de l'égalité salariale entre hommes et femmes. Elle demande une
adaptation du cadre légal, notamment du code des obligations. Bien que le Conseil
fédéral reconnaisse la pertinence de la mesure (Mo. 17.3613), il refuse d'imposer une
obligation générale de transparence en la matière. Cela porterait atteinte à la liberté
économique et contractuelle. Avec son projet de révision de la loi sur l'égalité, il
souhaite tendre vers l'égalité salariale. Dans le cadre de l’examen préalable, la CSEC-CN
décide de ne pas y donner suite par 18 voix contre 7. La majorité des membres de la
commission s’oppose à l’idée de prévoir légalement une publication générale des
salaires. Une minorité souhaite au contraire y donner suite. L’initiative parlementaire
passera devant le Conseil national. 15

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 17.08.2018
DIANE PORCELLANA
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Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Sozialhilfe

Der Nationalrat überwies ein Postulat Leutenegger Oberholzer (sp, BL), das den
Bundesrat beauftragt, einen Bericht über die Tieflohnsituation in der Schweiz sowie die
Lebensumstände der Working Poor ausarbeiten zu lassen. Ein ebenfalls angenommenes
Postulat ihrer Zürcher Parteikollegin Fehr (Po. 01.3246) regte einen Bericht über die
Wohlstandsverhältnisse und die Verteilung der Konsumkraft in der Schweiz nach Abzug
aller Steuern und Abgaben an, um Grundlagen für die anstehenden Steuerrevisionen zu
erhalten. (Zum Steuerpaket siehe hier) 16

POSTULAT
DATUM: 05.10.2001
MARIANNE BENTELI

Soziale Gruppen

Familienpolitik

1994 hatte die damalige Nationalrätin Sandoz (lp, VD), mehr aus formaljuristischen denn
aus gleichstellungspolitischen Gründen, mit einer gutgeheissenen parlamentarischen
Initiative verlangt, es sei die völlige Gleichstellung von Frau und Mann beim
Familiennamen sicherzustellen. Das Parlament hatte daraufhin eine Vorlage
ausgearbeitet, welche auch das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
einschloss. Wegen der Vielzahl der möglichen Namensoptionen und der Regelung, dass
bei Nichteinigkeit der Eltern die Vormundschaftsbehörde über den Familiennamen der
Kinder entscheiden sollte, wurde der Entwurf 2001 in der Schlussabstimmung aber von
beiden Kammern abgelehnt. 2003 hatte Leutenegger Oberholzer (sp, BL), ebenfalls mit
einer parlamentarischen Initiative, die Angelegenheit wieder aufgenommen. Ihr
Begehren schloss von Anfang an das Bürgerrecht und den Familiennamen der Kinder
ein. Obgleich die Initiative die Form einer allgemeinen Anregung hat, gab Leutenegger
Oberholzer gewisse Leitlinien für die konkrete Umsetzung vor. So sollte geprüft werden,
ob der behördlich verordnete Namenswechsel bei der Eheschliessung zweckmässig ist,
da dies zwangsläufig wie in der verworfenen Vorlage zu einer Grosszahl von
Namensoptionen führt. Für den Fall der Nichteinigung der Eltern sollte eine
abschliessende gesetzliche Regelung getroffen werden, um behördliche Entscheide zu
vermeiden. Der Nationalrat gab der Initiative im Berichtsjahr diskussionslos Folge. 17

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 07.10.2004
MARIANNE BENTELI

In der Frühjahrssession unterbreitete die Rechtskommission des Nationalrats dem
Plenum einen Entwurf für ein neues Namensrecht. Die Vorschläge gingen auf eine
parlamentarische Initiative Leutenegger Oberholzer (sp, BL) zurück und hätten es den
Brautleuten freigestellt, den Ledignamen der Frau oder des Mannes als gemeinsamen
Familiennamen zu bestimmen. Vorgesehen war ausserdem, dass Eltern bei der Heirat
entscheiden, welchen Namen die Kinder tragen. Die Vorlage erntete im Rat heftige
Kritik und wurde schliesslich mit 99 zu 92 Stimmen an die Kommission zurückgewiesen.
Während die Linken den Vorschlag geschlossen unterstützten, erachteten ihn die SVP
sowie Teile von CVP und FDP als zu komplex. Einige erblickten in ihm sogar eine
Bedrohung der traditionellen Familie. Mit dem überarbeiteten Entwurf der Kommission,
den der Nationalrat in der Wintersession verabschiedete, wird lediglich die Zulässigkeit
von Doppelnamen für Männer von der Verordnungs- auf die Gesetzesstufe gehoben.
Die entsprechenden Bestimmungen waren vom Bundesrat in die Zivilstandsverordnung
aufgenommen worden, nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in
einem Urteil entschieden hatte, dass auch Männer – entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen für die Frauen – Doppelnamen ohne Bindestrich tragen dürfen. 18

ANDERES
DATUM: 10.12.2009
ANDREA MOSIMANN
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Frauen und  Gleichstellungspolitik

Die zweite, radikalere Form der Quotenregelung sieht eine Quotierung der Gremien
vor. Hier setzen zwei im Nationalrat in der Form der allgemeinen Anregung eingereichte
parlamentarische Initiativen ein: diejenige der SP-Fraktion, die erreichen möchte, dass
bis zum Jahr 2003 kein Geschlecht mehr mit weniger als 40% im Nationalrat vertreten
sein darf, und jene der SP-Abgeordneten Leutenegger Oberholzer, die bis zum Jahr
2001 ebenfalls eine Mindestquote von 40% Frauen in allen wichtigen eidgenössischen
Gremien (Parlament, Bundesrat, Bundesgericht) anstrebt. In dieselbe Richtung weisen
auch zwei Volksinitiativen. Die PdA lancierte im Sommer unter dem Titel "Männer und
Frauen" ein ausformuliertes Volksbegehren mit dem Inhalt, dass nach einer
Übergangsfrist von 10 Jahren in allen politischen Behörden mit fünf Mitgliedern oder
mehr mindestens 40% Frauen vertreten sein müssen. Im Herbst wurde bekannt, dass
sich verschiedene frauenpolitische Gruppierungen zusammentun wollen, um unter dem
Titel "Nationalrat 2000" eine Initiative zu lancieren, die eine hälftige Vertretung der
Geschlechter in der Grossen Kammer anvisiert. 19

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.12.1990
MARIANNE BENTELI

Mit einer Motion forderte Nationalrätin Leutenegger (sp, BL), sämtliche Vorlagen des
Bundesrates seien bezüglich ihrer Auswirkungen auf die Gleichstellung zu prüfen. Der
Bundesrat erinnerte daran, dass bereits mehrfach diesbezügliche Vorstösse in
Postulatsform überwiesen worden seien. Im neuen Parlamentsgesetz sei das Anliegen
aufgenommen worden, weshalb dieser Punkt der Motion als erfüllt abgeschrieben
werden könne. Leutenegger verlangte zudem, es sei ein Gleichstellungscontrollig der
ganzen Verwaltungstätigkeit mit periodischer Berichterstattung ans Parlament
einzuführen. Hier verwies der Bundesrat auf bereits eingeleitete Arbeiten innerhalb der
Verwaltung, weshalb dieser Punkt auf seinen Antrag nur als Postulat angenommen
wurde. 20

MOTION
DATUM: 22.06.2001
MARIANNE BENTELI

2004 hatte Nationalrätin Leutenegger (sp, BL) eine parlamentarische Initiative
eingereicht, welche die börsenkotierten Unternehmen mit einer Gesetzesänderung
verpflichten wollte, einen periodischen Gender-Report über den Stand der Umsetzung
des verfassungsmässigen Gleichstellungsauftrages in ihrer Unternehmung zu erstellen.
Der Bericht sollte insbesondere zu den Fragen Lohngleichheit, Anteil von Frauen und
Männern im Kader und Stand der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Stellung nehmen.
Auf Antrag der Kommission wurde der Vorstoss mit 99 Stimmen zu 68 abgelehnt. Die
Mehrheit war zwar durchaus der Meinung, dass in Sachen Gleichstellung in den letzten
Jahren keine grossen Fortschritte verzeichnet werden konnten und es somit wichtig
sei, dass die Frage der Gleichstellung der Geschlechter ein politisches Thema bleibt. Sie
bezweifelte jedoch, dass der in der Initiative geforderte Unternehmensbericht das
richtige Instrument dazu sei, um damit durchschlagende Erfolge zu erzielten. Die
börsenkotierten Unternehmen stelle für das Ziel des Gender-Reports nicht die richtige
Zielgruppe dar, da sie mehrheitlich grosse, fortschrittlichen Unternehmen und im
Bereich Gleichstellung wahrscheinlich schon am aktivsten seien. Andere
Unternehmungen, die für die Erreichung der Gleichstellung nicht viel tun, würden von
der Initiative nicht erfasst. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.03.2006
MARIANNE BENTELI

Zu dem vom Bundesrat im Vorjahr vorgelegten Bericht zur Wirksamkeit des
Gleichstellungsgesetzes und den dazugehörenden Empfehlungen des Bundesrates
reichten Parlamentarierinnen vor allem aus dem links-grünen Lager einen ganzen
Strauss von Vorstössen ein, die in der Frühjahrssession im Nationalrat zur Behandlung
kamen. Mit einem Postulat forderte Roth-Bernasconi (sp, GE) den Bundesrat auf, rasch
einen Zusatzbericht über die Umsetzung seiner Empfehlungen vorzulegen. Trotz
Fundamentalopposition der SVP – Bortoluzzi (ZH) bezeichnete die Debatte als „Unsinn“
und die Vorstösse als Teil einer „sozialistischen Gleichmacherei“ – und dem Antrag des
Bundesrates, das Postulat abzulehnen, weil die Problematik zu komplex sei, um schon
bald konkrete Ergebnisse vorlegen zu können, wurde es mit 84 zu 70 Stimmen
überwiesen. Dafür stimmten die geschlossenen Fraktionen von GP und SP, eine knappe
Mehrheit der CVP und einige Freisinnige. Mit 83 zu 71 Stimmen nahm der Rat auch eine
Motion Leutenegger Oberholzer (sp, BL) für einen umfassenden Massnahmenplan zur
Gleichstellung unter Federführung des Bundes und unter Einbezug von Kantonen,
Gemeinden, Sozialpartnern und Wirtschaftsverbänden an. Der Bundesrat sprach sich
gegen einen verbindlichen Auftrag aus, da es wirkungsvoller sei, konkrete Massnahmen
zu treffen, statt Ressourcen mit der Ausarbeitung eines Massnahmenplanes zu binden.

MOTION
DATUM: 08.03.2007
MARIANNE BENTELI
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Der Ständerat liess sich von dieser Argumentation überzeugen und verwarf die Motion
mit 15 zu 11 Stimmen. 22

Mehrere Vorstösse aus dem links-grünen Lager thematisierten die Frage der
Lohngleichheit. In seiner Stellungnahme zum Bericht und zu einzelnen Vorstössen ging
Bundesrat Couchepin auch auf die in einem Postulat Leutenegger Oberholzer (sp, BL)
erhobene Forderung nach einer nationalen Lohngleichheitskonferenz ein. Er äusserte
die Befürchtung, eine derartige Konferenz würde sich im Deklamatorischen erschöpfen
und kaum konkrete Ergebnisse zeitigen; mit 83 zu 72 Stimmen verweigerte auch der Rat
die Gefolgschaft. Teuscher (gp, BE) wollte den Bundesrat mit einer Motion verpflichten,
ein proaktives Lohngleichheitsmodell zu entwerfen und dessen Umsetzung auch in der
Privatwirtschaft zu überwachen. Der Bundesrat machte mangelnde personelle
Ressourcen geltend sowie seine Überzeugung, dass mit Information, Sensibilisierung
und Weiterbildung mehr erreicht werden kann als mit Kontrollen und Sanktionen. Auf
seinen Antrag wurde die Motion mit 81 zu 73 Stimmen abgelehnt. Mit 83 zu 73 Stimmen
scheiterte auch eine weitere Motion Teuscher für die Einführung von
Lohngleichheitstests in der Bundesverwaltung, ebenso mit 84 zu 71 Stimmen ein
Postulat der selben Motionärin für die Einführung eines verbindlichen Systems zur
Messung der Lohngleichheit in der Privatwirtschaft. Im Einverständnis mit dem
Bundesrat angenommen wurde hingegen ein Postulat LeuteneggerOberholzer (sp, BL)
für einen Bericht über die Möglichkeiten einer Zertifizierung von Unternehmen, die sich
für die Einhaltung der verfassungsmässig garantierten Gleichstellung einsetzen. Dieses
Postulat war 2006 aus dem Rechtsfreisinn bekämpft worden, wurde nun aber
überwiesen. 23

INTERPELLATION / ANFRAGE
DATUM: 08.03.2007
MARIANNE BENTELI

Verschiedene Vorstösse betrafen die Lohngleichheitsklagen und deren Folgen für die
Betroffenen. Hofmann (sp, AG) verlangte eine Ausdehnung des Klagerechts bei
individueller Lohndiskriminierung auf Arbeitnehmerorganisationen. Der Bundesrat
anerkannte, dass die heutige Situation unbefriedigend ist, weil sie die klagewillige
Person sehr stark exponiert. Er sei deshalb auch bereit, die Vor- und Nachteile
verschiedener Modelle von Behörden mit Untersuchungs- und
Durchsetzungskompetenzen zu prüfen. Einem generellen, vom Individuum losgelösten
Klagerecht könne er aber nicht zustimmen, da dies ein rechtliches Novum wäre. Mit 85
zu 69 Stimmen wurde die Motion verworfen, mit ähnlichem Stimmenverhältnis auch ein
Postulat Leutenegger Oberholzer (sp, BL) (Po. 06.3033), das die Einsetzung einer
unabhängigen Behörde verlangte. Ebenfalls keine Chance hatte eine Motion Roth-
Bernasconi (sp, GE) (Mo. 06.3028), die eine Ausdehnung der Beweislastumkehr auch für
die Tatbestände der sexuellen Belästigung und der Diskriminierung bei der Anstellung
forderte. Der Bundesrat verwies darauf, dass der Gesetzgeber seinerzeit diese beiden
Bereiche ausdrücklich ausgenommen habe, weshalb er nicht bereit sei, hier eine
Änderung zu verlangen. Mit 81 zu 72 Stimmen wurde diese Motion ebenfalls abgelehnt. 24

MOTION
DATUM: 08.03.2007
MARIANNE BENTELI

Nationalrätin Leutenegger Oberholzer (sp, BL) hatte 2006 eine parlamentarische
Initiative eingereicht, welche analog zu den Arbeitsinspektoraten die Einführung eines
Lohninspektorats verlangte, um den verfassungsmässig verankerten Anspruch des
Rechts auf gleichen Lohn für gleichwertige Arbeit durchzusetzen. Die Mehrheit der
Kommission machte geltend, Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern seien
nicht einfach nur eine Frage der Geschlechter, sondern ebenso sehr der Ausbildung
und der Berufserfahrung. Die Initiative wurde mit 109 zu 63 Stimmen klar abgelehnt. 25

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 05.03.2008
MARIANNE BENTELI

1) AB NR, 2011, S. 1755 ff.; AB NR, 2011, S. 1864; AB SR, 2011, S. 1034; AB SR, 2011, S. 476 ff.; AZ, 8.6.11
2) AB NR, 2005, Beilagen II, S. 216 f.; AB NR, 2005, S. 44 ff.
3) Bericht SPK-NR vom 18.8.2017; Medienmitteilung SPK-N vom 20.1.2017; Medienmitteilung SPK-N vom 29.6.2017;
Medienmitteilung SPK-S vom 16.5.2017
4) AB NR, 2017, S. 1250 f.
5) AB NR, 2017, S. 2172 f.
6) Medienmitteilung SPK-SR vom 19.1.18; Pa.Iv. 17.443
7) AB SR, 2018, S. 15 ff.; Bericht SPK-S vom 18.1.18
8) Medienmitteilung SPK-NR vom 1.2.19
9) AB NR, 2001, S. 1435 f. und 1990.; 24h, 10.5.01.
10) AB NR, 2002, S. 176 ff. und 186 f.; AB SR, 2002, S. 309 ff. und 323 ff.; AB NR, 2002, S. 378 ff. NZZ, 23.2.02.; NZZ, 20.2. und
14.3.02; SGT, 21.2.02; LT, 23.2.02. Blick, 25.2.02
11) AB NR, 2007, S. 2033 ff.; NZZ, 28.3.07; SoZ, 25.3.07.
12) BO CN, 2018, pp.221 s.
13) AB NR, 2001, S. 1436.  20
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14) AB NR, 2002, S. 176 ff.; AB SR, 2002, S. 309 ff. und 323 ff.; TG, 2.2. und 25.2.02; 24h, 12.2.02; Bund, 15.2. und 22.2.02; TA,
15.2. 16.2. und 23.2.02; NZZ, 20.2. (SAGV), 21.2. (FDP-Präs. Bührer) und 14.3.02; SGT, BaZ und SHZ, 27.2.02; Presse vom
12.3.02. Siehe dazu auch die Ausführungen des BR zu einer Interpellation Reimann (svp, AG) in AB SR, 2002, Beilagen III, S. 92
ff. Die Schweizer Börse SWX verpflichtete die Unternehmen, die Lohnsumme von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
gesamthaft offen zu legen (SGT, 20.4.02). 
15) Avis du Conseil fédéral du 30.8.2017; Communiqué de presse CSEC-CN du 17.8.18
16) AB NR, 2001, S. 354 und 1440.
17) AB NR, 2004, S. 1728 f.
18)  BBl, 2009, S. 403 ff.; AB NR, 2009, S. 274 ff. und 2283 ff.; BBl, 2009, S. 7573 ff. Presse vom 12.3.09; BaZ, SZ und TA,
11.12.09.
19) Verhandl. B.vers., 1990, V, S. (Nr. 83/84). "Frauen und Männer": BBI, 1990, III, S. 171; 
20) AB NR, 2001, S. 934. Siehe SPJ 2000, S. 249.
21) AB NR, 2006, S. 475 ff.
22) AB NR, 2007, S. 126 ff. (Bericht), 145 (Motion) und 147 (Postulat); AB SR, 2007, S. 1180 f.
23) Leutenegger: AB NR, 2007, S. 143 (Couchepin) und 145 (Motion und Postulat); Teuscher: a.a.O., S. 144 (Motion), 145
(Postulat) und 148 (Motion). 
24) AB NR, 2007, S. 143 (Couchepin), 146 (Hofmann und Roth-Bernasconi) und 147 (Leutenegger).
25) AB NR, 2008, S. 94 ff.
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